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Erwägungen

E. 1
Der Beschwerdeführer erhob am 30. April 2025 Beschwerde beim Kantonsgericht St.
Gallen gegen das Betreibungsamt der Stadt St. Gallen wegen Ablehnung einer
Pfändungssistierung. Das Kantonsgericht leitete die Eingabe am 2. Mai 2025
zuständigkeitshalber an das Kreisgericht St. Gallen weiter. Mit Entscheid vom 16. Mai
2025 wies das Kreisgericht (Besetzung: Kreisrichter Peter Frei als Einzelrichter) die
Beschwerde ab, soweit darauf einzutreten war, und eröffnete kein Disziplinarverfahren.
Dagegen erhob der Beschwerdeführer am 20. Mai 2025 Beschwerde beim Kantonsgericht.
Mit Zirkulationsentscheid vom 2. Juli 2025 trat das Kantonsgericht auf die Beschwerde und
auf das Ausstandsgesuch gegen Kreisrichter Peter Frei nicht ein. Dagegen hat der
Beschwerdeführer am 8. Juli 2025 (Poststempel) Beschwerde an das Bundesgericht
erhoben. Das Bundesgericht hat die Akten beigezogen.

E. 2
Nach Art. 42 Abs. 2 BGG ist in der Beschwerdebegründung in gedrängter Form darzulegen,
inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Die beschwerdeführende Partei hat in
gezielter Auseinandersetzung mit den für das Ergebnis des angefochtenen Entscheides
massgeblichen Erwägungen aufzuzeigen, welche Rechte bzw. Rechtsnormen die
Vorinstanz verletzt haben soll ( BGE 140 III 86 E. 2; 140 III 115 E. 2).

E. 3
Das Kantonsgericht ist auf die Beschwerde mangels genügender Begründung nicht
eingetreten. Auf das Ausstandsgesuch gegen den Kreisrichter ist das Kantonsgericht infolge
Verspätung und mangels genügender Begründung nicht eingetreten. In einer
Eventualerwägung hat es festgehalten, dass das Gesuch abzuweisen wäre, wenn darauf
eingetreten würde.

E. 4
Der Beschwerdeführer macht geltend, das Kantonsgericht sei auf die Beschwerde inhaltlich
nicht eingetreten und habe sein Ausstandsbegehren mit formelhaften Standardargumenten
abgewiesen. Damit verletze es sein Recht auf ein unabhängiges Gericht, das rechtliche
Gehör und die Begründungspflicht sowie seinen Anspruch auf ein wirksames Rechtsmittel.
Das Kantonsgericht habe sich weder mit der konkreten Begründung des
Ausstandsbegehrens noch mit seiner aktenkundigen gesundheitlichen, sozialen und
rechtlichen Lage auseinandergesetzt. Die mehrfach belegten Hinweise auf systemische
Missstände und frühere Verfahren unter Mitwirkung von Peter Frei seien ignoriert worden.
Eine vertiefte Prüfung habe nicht stattgefunden und Beweise seien nicht erhoben worden.
Dies stelle eine willkürliche Rechtsverweigerung dar. All diese Ausführungen bleiben
pauschal. Insbesondere legt der Beschwerdeführer nicht dar, inwiefern das Kantonsgericht



seine Nichteintretensentscheide (in Bezug auf die Beschwerde und das Ausstandsgesuch)
ungenügend begründet haben soll. Dass das Kantonsgericht die Vorbringen des
Beschwerdeführers nicht inhaltlich gewürdigt hat, liegt in der Natur eines
Nichteintretensentscheids. Eine Auseinandersetzung mit den kantonsgerichtlichen
Erwägungen, insbesondere zur Verspätung des Ausstandsgesuchs, fehlt. Die Beschwerde
enthält offensichtlich keine hinreichende Begründung. Der Abteilungspräsident tritt auf sie
im vereinfachten Verfahren nicht ein ( Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG ).

E. 5
Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt der Beschwerdeführer die Gerichtskosten ( Art.
66 Abs. 1 BGG ).
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